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(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren 
ein.

§ 178
Ist durch eine der in den §§ 176 und 177 bezeich

nten Handlungen der Tod der verletzten Person 
verursacht worden, so tritt Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren oder lebenslange Freiheitsstrafe ein.

§ 179 
(weggefallen)

§ 180

(1) Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz 
durch seine Vermittlung oder durch Gewährung oder 
Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub 
leistet, wird wegen Kuppelei mit Freiheitsstrafe von 
einem Monat bis zu fünf Jahren bestraft; auch kann 
zugleich auf Geldstrafe sowie auf Zulässigkeit von 
Polizeiaufsicht erkannt werden. Sind mildernde Um
stände vorhanden, so kann die Freiheitsstrafe bis auf 
einen Tag ermäßigt werden.

(2) Als Kuppelei gilt insbesondere die Unterhaltung 
eines Bordells oder eines bordellartigen Betriebes.

(3) Wer einer Person, die das achtzehnte Lebens
jahr vollendet hat, Wohnung gewährt, wird auf 
Grund des Absatzes 1 nur dann bestraft, wenn damit 
ein Ausbeuten der Person, der die Wohnung gewährt 
ist, oder ein Anwerben oder ein Anhalten dieser 
Person zur Unzucht verbunden ist.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Frei
heitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft. Ein 
schwerer Fall liegt vor, wenn . . . (s.o. bei § 176 Abs.l 
Nr. 2 StGB West)

(4) Der Versuch ist strafbar.

(3) [ — § 122 (4)] Wer durch die Tat den Tod 
eines Opfers fahrlässig verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

§ 148
(3) Wei durch die Tat fahrlässig den Tod des 

Kindes verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht un
ter fünf Jahren bestraft.

§123

Ausnutzung und Förderung der Prostitution
Wer die Prostitution ausnutzt oder fördert, um 

daraus Einkünfte zu beziehen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbe
schränkung erkannt werden.

§ 181
(1) Die Kuppelei ist, selbst wenn sie weder ge

wohnheitsmäßig noch aus Eigennutz betrieben wird,


